
Testvereinbarung – DriveLink-App 

zwischen Smartcode doo und R&S Gourmets GmbH, Gourmetstrasse 1-3, 

5071 Wals-Siezenheim 

1. Vertragsgegenstand 

Die Smartcode doo („Smartcode“) stellt der Firma R&S Gourmets GmbH (Testkunde) die 

Softwarelösung „DriveLink-App“ zur kostenlosen Testnutzung zur Verfügung. Die 

Testversion dient ausschließlich dazu, Funktionen, Benutzerführung und 

Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Testkunden zu evaluieren. Diese Vereinbarung 

begründet keine dauerhafte Lizenz. 

2. Leistungsumfang 

Der Testkunde erhält Zugang zu allen aktuell verfügbaren Modulen, darunter Tourplan, 

Tourinfo, Werkstatt-Termine, Übernachtungen, Freitagsdienst, Abholer, Zuweisungen, CSV-

/SQL-Importfunktionen und Benutzerverwaltung. Smartcode kann den Umfang jederzeit 

ändern. 

3. Testdauer 

Die Testphase startet mit Bereitstellung der Zugangsdaten und läuft unbefristet, jedoch 

widerruflich. Smartcode kann die Testphase jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen beenden 

oder in ein Lizenzmodell überführen. 

4. Kosten 

Während der Testphase werden keine Gebühren erhoben. Nach Ablauf gelten die regulären 

Lizenz- und/oder Kaufpreise gemäß späterem Angebot der Smartcode doo. 

5. Haftung und Verfügbarkeit 

Die Testversion wird ohne Gewährleistung, SLA oder Anspruch auf Verfügbarkeit 

bereitgestellt. Smartcode übernimmt keine Haftung für Datenverluste, Schäden oder 

Ausfälle. Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Testkunden. 

6. Datenschutz und Datenverarbeitung 

Die eingegebenen Daten bleiben Eigentum des Testkunden. Smartcode verarbeitet diese 

nur zur technischen Bereitstellung. Ein AVV kann auf Wunsch separat abgeschlossen 

werden. 

7. Geheimhaltung 

Beide Parteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit aller im Rahmen der Testphase 

ausgetauschten Informationen und Daten. 



8. Beendigung 

Der Testkunde kann jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Nach Beendigung 

können alle Daten auf Wunsch gelöscht werden. Es bestehen keine weiteren Pflichten. 

9. Schlussbestimmungen 

Diese Vereinbarung begründet keine Verpflichtung zur späteren Nutzung. Änderungen 

bedürfen der Schriftform.  


